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AUSGANGSLAGE 

Der Bundesrat hat im September 2014 entschieden, Elektroantriebe für 

Hängegleiter zuzulassen, jedoch mit erheblichen Restriktionen: 

Zugelassen wurden nur e-Hängegleiter, die mit einem Trike bzw. auf 

Rädern starten. Starts und Landungen müssen auf einem Flugplatz 

stattfinden. 

 

Juni 2015 konnten die ursprünglichen Restriktionen gelockert werden: 

Auch e-Fussstarter sind nun erlaubt. Die Flugplatzpflicht bleibt dennoch 

(mindestens zurzeit) als Bedingung vorhanden. Mindestens sind 

Aussenlandungen, falls eine Rückkehr aus technischen oder 

Sicherheitsgründen nicht möglich ist, ohne Konsequenzen erlaubt. 

 

Der SHV wurde vom BAZL beauftragt, für e-Hängegleiter ein 

Ausbildungskonzept zu erarbeiten. Das Konzept ist in der Zwischenzeit 

sehr fortgeschritten. Dennoch muss das Konzept noch vom BAZL 

genehmigt werden. Ebenso muss die SHV-Generalversammlung in April 

2016 zustimmen, dass der Verband für e-Hängegleiter im 

Flugplatzbereich verantwortlich ist. Nur dann und im Fall einer positiven 

Antwort wird das neue SHV-Ausbildungskonzept für e-Antriebe in Kraft 

treten. Das heisst: Die Schulung in der Schweiz mit Elektroantrieben wird – 

wenn alles gut läuft- ab Mai 2016 möglich sein. 

 

Juli 2015 hat der SHV zugestimmt, eine Umfrage durchzuführen, um 

herauszufinden, welche Piloten sich für welche e-Kategorien 

interessieren und wie sich auf dem Territorium verteilen. Aufgrund 

dieser Kenntnisse kann der SHV die Ressourcen gezielt einsetzen, so 

dass in erster Linie Flugplätze für eine Zusammenarbeit angesprochen 

werden, die für e-Piloten auch wirklich von Interesse sind. 

 

Zudem hat der SHV mit Unterstützung und in enger Zusammenarbeit mit 

Swiss Microlight Flyers SMF sowie mit dem Verband Schweizer 

Flugplätze VSF in Frühling 2015 fast alle Flugplätze kontaktiert, um die 

Frage zu beantworten, ob überhaupt und wo e-Hängegleiter willkommen 

sind.  

 

Sowohl die Ergebnisse der Umfrage mit den e-Piloten wie auch die 

Rückmeldungen der Flugplätze werden in diesem Bericht vorgestellt. 
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METHODE 

Die Umfrage hat Juli 2015 stattgefunden. Das internetbasierte Formular 

stand in drei Sprachen zur Verfügung: 

● Deutsch: www.5steps.ch/umfragen/umfrage.asp 

● Französisch: www.5steps.ch/umfragen/umfrage-f.asp 

● Italienisch: www.5steps.ch/umfragen/umfrage-i.asp 

 

Die Facebook-Gruppe www.facebook.com/elektroHaengegleiter besteht 

aus rund 370 Mitgliedern. Sie wurden auf die Umfrage mehrmals 

aufmerksam gemacht. Einige davon haben die Facebook-Mitteilung an 

ihren Freunden weitergeleitet. 

 

 
 

Zudem ist der Autor dieser Studie für eine separate Verteilerliste 

zuständig, die aus Personen besteht, die sich für das Thema 

Elektroantrieb aus wirtschaftlichen Gründen interessieren. Die rund 40 

eingetragenen Personen wurden ebenso über die Studie informiert, mit 

der Bitte mitzumachen und die Mitteilung weiterzuleiten. 

 

Auf der Website des SHV wurde nicht über die Studie kommuniziert, mit 

der Begründung, dass sie nur für wenige Mitglieder von Interesse ist. 

http://www.5steps.ch/umfragen/umfrage.asp
http://www.5steps.ch/umfragen/umfrage-f.asp
http://www.5steps.ch/umfragen/umfrage-i.asp
http://www.facebook.com/elektroHaengegleiter
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DIE TEILNEHMER DER UMFRAGE 

Insgesamt haben 165 Personen an der Umfrage teilgenommen. 

 

Die prozentualen Werte, die man in der schweizerischen Karte 

herauslesen kann, verdeutlichen, dass zum grössten Teil Piloten aus 

dem Mittelland die Fragen des Internetformulars beantwortet haben; 

25% aus Kanton Zürich, 16% aus Kanton Bern, 9% aus Kanton Aargau, 

7% aus Kanton Baselland, 6% aus Kanton Solothurn und 5% aus Kanton 

Freiburg. 

 

 
In welchem Kanton lebst du? 
Ou vis-tu? 
Dove vivi? 

Die Zahlen in der Abbildung sind %-Werte 

 

Die naheliegende Interpretation dieser Befunde ist, dass e-Flüge vor 

allem für Mittellandpiloten interessant sind.  
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Die grösste Mehrzahl (83%) der Umfrageteilnehmer/-innen fliegt mit 

einem Gleitschirm. Beliebt – auch wenn deutlich wenig verbreitet – sind 

Flüge mit einem Delta (18%) und mit einem Motorschirm (15%).  

 

Interessanterweise behaupten 16 Piloten (10%) mit einem e-Gleitschirm 

(Fussstart) zu fliegen, dies obwohl e-Flüge in der Schweiz erst seit Mitte 

Juli 2015 zugelassen sind und im Ausland die Versuchung mit einem 

Benziner zu fliegen, wegen den geringeren Kosten und deutlich grösserer 

Höchstflugdauer besonders gross ist. 

 

Alle anderen Fluggeräte werden von den Umfrageteilnehmer/-innen 

aktuell selten geflogen. 

 

Was fliegst du schon? 

Avec quel appareil voles-tu déjà? 

Con quali apparecchi voli già? 

Die Zahlen in der Abbildung sind absolute Zahlen, mehrere Antworten 

möglich 
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GEWÜNSCHTE (E-)FLUGGERÄTE 

Für 70% der Umfrageteilnehmer/-innen kommen Flüge mit einem e-

Gleitschirm als Fussstarter in Frage, aber nur 14% kann sich vorstellen 

mit einem e-Gleitschirm-Trike zu starten. Somit wird klar, dass die 

Lockerung des Verbotes, die seit Juli 2015 nun auch Fussstarter erlaubt, 

durchaus von grösster Bedeutung für das Projekt Elektroantrieb ist.  

 

Betreffend Elektroantriebe interessieren auch e-Flüge mit einem Delta 

(als Trike: 17%, als Fussstarter: 8%) und mit einem Starrflügler (als 

Trike: 8%, als Fussstarter: 5%). 

 

Für die Mehrzahl der Beantwortenden wird das motorlose Fliegen mit 

einem Gleitschirm (59%), mit einem Delta (14%) oder mit einem 

Starrflügler (7%) (weiterhin) eine beliebte Option bleiben. 

 

Ebenso wünscht ein Teil der Umfrageteilnehmer/-innen (weiterhin) mit 

einem Motorschirm (16%) oder mit einem Delta/Starrflügler (10%) als 

Benziner zu fliegen, jedoch im Ausland, weil eine Zulassung in der 

Schweiz in den kommenden Jahren als höchstens unwahrscheinlich gilt. 

 

Weiterhin erlaubt und von Interesse sind Flüge mit einem Segelflugzeug 

oder mit einem Motorsegler (Benziner): 10% kann sich vorstellen, mit 

diesen Geräten in Zukunft die Luft zu erobern. 
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Was möchtest du in Zukunft fliegen? 

Avec quel appareil penses-tu voler dans le futur? 

Con quale apparecchio vorresti volare in futuro? 

Die Zahlen in der Abbildung sind absolute Zahlen, mehrere Antworten 

möglich 
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BESTEHENDE KONTAKTE MIT FLUGPLÄTZEN 

Das Ziel vom SHV ist eine Lockerung der Flugplatzpflicht, weil  dafür 

zahlreiche gute Gründe sprechen (Leistung der Batterie, Separation mit 

dem schnellen Flugverkehr, Funkpflicht usw.). Bis wir so weit sind, wird 

jedoch Zeit vergehen. So dass in der Zwischenzeit e-Flüge mit 

Hängegleitern möglich werden, gibt es für uns keine andere Wahl als mit 

Flugplatzleitern und –vereinen gute Lösungen zu finden. Die könnten sich 

dann durchaus bewähren, auch wenn in einer hoffentlich nicht zu ferner 

Zukunft e-Start-Wiesen für Hängegleiter Realität werden. 

 

Man kann viele gute Konzepte schreiben, aber sie ersetzen keine 

persönlichen Kontakte und das Engagement einzelner Personen in 

zentralen entscheidungsrelevanten Positionen. Besonders wichtig ist 

deswegen die enge Zusammenarbeit mit der Flugbetriebskommission 

der Swiss Microlight Flyers (SMF) sowie mit dem Verband Schweizer 

Flugplätze VSF. Die drei Verbände engagieren sich gemeinsam, so dass 

Hängegleiter-Piloten überhaupt die Chance bekommen, abzuheben.  

 

Wichtig sind auch die persönlichen Kontakte, die Hängegleiter-Piloten 

mit den Flugplätzen haben, weil sie das Potential haben, die Zulassung 

von e-Flügen in der entsprechenden Region zu fördern. 

 

Aus diesem Grund haben wir die Umfrageteilnehmer/-innen gefragt, ob 

sie schon Kontakt mit Flugplätzen haben. Da Hängegleiter-Piloten 

Flugplätze grundsätzlich vermeiden, mag nicht überraschen, dass diese 

Kontakte, wie folgende Seite abbildet, ziemlich sparsam sind. 
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Mit welchem Flugplatz bist du schon in Kontakt? Avec quels aérodromes as-tu déjà des contacts? Con quali aereoporti hai già dei contatti? 

Die Zahlen stellen die Anzahl Kontakte für den jeweiligen Flugplatz dar (z.B. 5 Kontakte für Mollis) 
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GEEIGNETE FLUGPLÄTZE IN DER NÄHE 

Die Zulassung der Elektroantriebe für Hängegleiter ist für den SHV eine 

wichtige Aufgabe, der Ressourceneinsatz muss jedoch durchschaubar 

bleiben, um zu vermeiden, dass andere Projekte des Verbandes 

benachteiligt werden. 

 

Um die Ressourcen gezielt einzusetzen, haben wir die 

Umfrageteilnehmer/-innen gefragt, welche Flugplätze in ihrer Nähe 

geeignet sind, um mit einem Elektroantrieb für Hängegleiter zu fliegen. 

So können wir unsere Anstrengungen vor allem in den Regionen 

fokussieren,  

● die für Piloten interessant sind und 

● da wo lokale Piloten bereit sind, sich persönlich zu engagieren. 

 

Da die Mehrzahl der Beantwortenden im Mittelland zwischen Grossraum 

Zürich und Bellechasse lebt, wird wohl nicht überraschen, dass vor allem 

Flugplätze in dieser Region für die e-Hängegleiter-Piloten von Interesse 

sind.  

 

Der Flugplatz mit der grössten Anzahl Interessierter ist Speck 

Fehraltdorf (N=17), folgen dann Birrfeld (14), Schänis und Buttwil (je 12), 

Biel-Kappelen, Grenchen, Langenthal, Hausen am Albis (je 11) und 

Winterthur (10). Auch Bellechasse, Luzern Beromünster, Thun, Fricktal-

Schupfart und Mollis sind für einige e-Piloten eine interessante Option 

(mindestens 8). 

 

Diese Zahlen sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage, um zu 

bestimmen, mit welchen Flugplätzen wir das Gespräch suchen möchten. 

Andererseits verdeutlichen sie, dass das Phänomen Elektroantrieb 

durchschaubar ist, das heisst kein Flugplatz muss davon ausgehen, dass 

es die nächsten Jahre von hunderten e-Piloten überwältigt wird. Dies 

wiederum könnte die lokalen Gespräche mit den betroffenen 

Fluglatzleitern und -vereinen erleichtern. 
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Welcher Flugplatz oder welche Flugplätze wären für dich in deiner Gegend geeignet, um mit einem Elektroantrieb für Hängegleiter zu fliegen? 

Quel ou quels aérodromes à proximité seront pour toi idéals, pour voler avec un planeur de pente à moteur électrique? 

Quale o quali aeroporti nelle tue vicinanze sarebbero/sono idonei per il volo libero con il motore elettrico? 

Die Zahlen stellen die Anzahl Interessierter für den jeweiligen Flugplatz dar (z.B. 12 Interessierte für Schänis). Gelb sind die Flugplätze mit mindestens 10 

Interessierten. 
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FLUGPLÄTZE: WER IST OFFEN, WER SAGT NEIN? 

Frühling 2015 hat der SHV zusammen mit der SMF und mit dem VSF fast 

alle Flugplätze kontaktiert, um abzuklären, ob sie sich vorstellen können, 

e-Flüge mit Hängegleitern in ihrem Kompetenzbereich zuzulassen. 

 

Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Anstrengungen vor allem in den 

Regionen zu fokussieren: 

● wo e-Hängegleiter (trotz allen möglichen offenen Fragen, die es 

noch gibt) grundsätzlich willkommen sind 

● und wo die Topographie einerseits den raschen Zugang zu 

Aufwindzonen sowie andererseits eine für e-Hängegleiter 

angepasste, das heisst als Folge der Separation sichere Volte 

ermöglicht. 

 

Wir haben seit Ende Juni alle Piloten, die mit einem Flugplatz Kontakt 

aufnehmen möchten, gebeten, uns darüber zu informieren, so dass wir 

die Anstrengungen koordinieren und den Überblick behalten können. 

Auch dieser Aspekt bestimmt mit, bei welchen Flugplätzen erste 

Probeflüge mit e-Hängegleitern stattfinden werden. 

 

Wie man erwarten konnte, gibt es durchaus Flugplätze, die für e-Flüge 

mit Elektroantrieben keine Bereitschaft signalisiert haben. Dazu gehören 

u.a. Les Eplatures, Dittingen, Buochs und Altenrhein (St. Gallen). 

 

Mehrere Flugplätze haben mitgeteilt, dass sie noch über zu wenige 

Informationen verfügen, um eine Antwort zu geben. Sie sind jedoch für 

das Thema Elektroantriebe interessiert und für das Gespräch bereit. 

Dazu gehören Flugplätze wie Payerne, Fricktal-Schupfart, Triengen und 

Winterthur. 

 

Manche Flugplätze haben durchaus positiv reagiert. Zwar gibt es noch 

offene Fragen (z.B. Thema Separation, Funk, Kontingenten...), eine 

Zulassung scheint jedoch eine realistische Option zu sein. Dazu gehören 

Flugplätze wie Môtiers, Biel-Kappelen, Schänis, Luzern Beromünster, 

Raron und Zweisimmen. Dies zeigt: auch Flugplätze im alpinen Bereich 

nehmen die Chance wahr, e-Flüge zuzulassen. Vor allem für die 

„schweren“ Hängegleiter, für die aufwändig ist, der Bergstartplatz zu 

erreichen, könnte diese Erweiterung interessant sein. 

 

Von einigen Flugplätzen haben wir keine Antwort bekommen oder eine 

Antwort, die zwar negativ tönt, aber wenn man dann den Kommentar 
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liest, merkt, dass es vielleicht doch Spielraum für eine Diskussion gibt. 

Zum Beispiel haben wir keine Antwort bis Anfang August 2015 von 

Lausanne, Gruyères, Buttwil und Langenthal erhalten.  

 

Zwei Flugplätze müssen  noch separat erwähnt werden. Hasentrick ist 

ein geschlossener Flugplatz, wurde jedoch von einigen Piloten als 

idealen Startplatz für e-Antriebe angegeben. Und Croix de Coeur ist kein 

Flugplatz, aber wäre für e-Antriebe eine geeignete Lösung. Zwei 

Optionen, die man eventuell für die Zukunft berücksichtigen kann. 

 

Die nächsten Seiten zeigen, welche Flugplätze grundsätzlich für oder 

gegen die Zulassung von e-Flügen mit Hängegleitern im eigenen 

Kompetenzbereich sind. 
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Flugplätze: Wer ist für die Zulassung von e-Hängegleitern und wer ist dagegen? Für die Interpretation der Farben siehe die Legende. 

Die Anzahl im Kreis zeigt, wie viele uns bekannte Piloten mit dem Flugplatz Kontakt aufgenommen haben 
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KOMMENTARE 

Am Ende des Internetformulars konnten die Umfrageteilnehmer/-innen 

Kommentare abgeben und Fragen stellen. 

 

Insgesamt wurden mehr als 40 Mitteilungen geschrieben. Die werden 

ohne Korrektur und in anonymisierter Form aufgelistet. 

 

Wenn eine Frage gestellt wurde, beantworte ich sie mit grünfarbiger 

Schrift. 

 
1.  Arbeitet jemand noch an der Variante Flugfeld? Wir hätten 

drum ein paar Bauern, die schon einverstanden sind! 

 

OP: 

Die Lösung «e-Startwiesen für e-Hängegleiter» ist das Ziel vom 

SHV, Leider hat sich der Bundesamt in September 2014 für die 

Flugplatzpflicht entschieden und es ist deswegen damit zu 

rechnen, dass eine gewisse Zeitspanne erforderlich ist, bevor 

der Bundesrat aufgrund neuer Erkenntnisse eine Erweiterung 

des Zulassungskonzeptes genehmigen wird. In dieser Phase 

Druck zu üben, um die e-Startwiesen zu bekommen, würde sehr 

wahrscheinlich nichts bringen oder sogar kontra-produktiv sein. 

Es mag überraschen, aber zuerst müssen die 

Entscheidungsinstanzen überzeugt werden, dass 

Elektroantriebe für Hängegleiter für Umwelt und Menschen keine 

Gefahr darstellen, das heisst: Erst wenn positive Erfahrungen 

mit e-Hängegleitern gemacht werden, kann man hoffen, dass 

wer das letzte Wort in diesem Projekt hat, bereit ist, mit uns 

ähnliche Lösungen anzuwenden, die z.B. für Segelflugzeuge und 

Heissluftballonen schon heute üblich sind.   

 

2. Bzgl. Flugplatzkoordination habe ich bereits Walter Meier 

kontaktiert 

3. Flugplatzpflicht ist doof. 

4. Ich möchte mit dem Fusstarter nicht Flugplatz abhängig sein. 

Das wäre kacke.  

5. Wäre wunderbar, 'startplatformen' (so 100m x 100m, drum 

herum wenig Bäume) ein wenig überall im Flachland zu haben. 

Danke für die Tolle Arbeit! 

6. Mit dem Gleitschirm fussstart auf einem Flugplatz starten und 

Landen mit Funk anmelden und so? Nein Danke! Auf einem Feld 

im Freien klar.  

7. Ich habe kein Interesse einen Gleitschirm mit Elektro Antrieb zu 

fliegen.  
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8. Danke für euer Engagement! 

9. Wie schon bei den Flugplätzen erwähnt geht mir Elektro Trike 

hauptsächlich um den einfachen Einstieg in die Thermik und 

sicheres starten und landen im Tal.  (Ich will ja Deltafliegen und 

nicht mit dem Motor um ein Flugfeld herumkurven. Ich weiss 

nicht ob es noch Spielraum gibt um neue Elektro-Hängegleiter 

Flugfelder zu betreiben. Von diesen sollte es möglichst viele 

geben mit wenig oder keiner Administration. Da ich ja eigentlich 

Deltafliegen möchte, möchte ich wie die Deltaflieger ohne 

Elektrostarthilfe viele verschiedene Fluggebiete nutzen können. 

Also wirklich wichtig ist der Administrative Aufwand muss klein 

sein und man muss flexibel das Fluggebiet auswählen können. 

Kann man schon sagen ob eine deutsche Leichttrikeausbildung 

auch in Zukunft vom SHV akzeptiert wird oder ob dann noch eine 

eigene Lizenz gemacht werden muss? 

 

OP 

Besitzer einer UL-Lizenz dürfen aktuell vom BAZL eine 

Bewilligung bekommen. Damit können sie vom Flugplatz 

starten, der die Bewilligung unterschrieben hat. Die Bewilligung 

ist gültig bis Ende April 2016. Danach – vorausgesetzt die SHV-

Versammlung stimmt zu, dass der  Verband für Elektroantriebe 

im Flugplatzbereit verantwortlich ist - wird die BAZL-Bewilligung 

in einer SHV-Lizenz umgewandelt (ohne zusätzliche Ausbildung 

und Prüfungen). Der Pilot darf anschliessend von jedem 

Flugplatz starten, der e-Hängegleiter akzeptiert (eine 

Bewilligung pro Flugplatz ist nicht mehr erforderlich). 

 

Besitzer einer UL-Lizenz, die ab Mai 2016 die SHV-e-Lizenz 

wünschen, müssen eine Weiterbildung bei einer SHV-e-

Flugschule absolvieren (anerkannte e-Flugschulen werden ab 

Mai 2016 auf der Website des SHV erwähnt). Die UL-Lizenz wird 

ab Mai 2016 nicht mehr automatisch in einer SHV-Lizenz 

umgeschrieben. Nur falls wir mit dem Ausbildungskonzept noch 

nicht so fortgeschritten wären, dass man ab Mai 2016 mit der 

Schulung beginnen kann, könnte denkbar sein, dass die 

Anerkennung einer UL-Lizenz für eine gewisse Zeit noch eine 

Option bleibt… als Plan B. 

 

10. Vielen Dank! 

11. Danke für deine wichtige Arbeit. 

12. Ich werde demnächst beim Bazl meinen Antrag einreichen.  

13. Bin zurzeit schüler bei XXX (Name der Flugschule vom Autor der 

Studie entfernt)  

14. Ich freue mich auf den 15. Juli 15 das erste mal in der Schweiz 

legal fligen zu dürfen! 
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15. Ich besitze ein Dädalus mit Benzinmotor (Delta), den ich gerne 

legal in CH fliegen würde! 

 

OP: 

Hängegleiter mit Benzinmotor haben zurzeit (und die 

kommenden Jahre) keine Chance zugelassen zu werden, das ist 

der Eindruck, den ich von der offiziellen Seite bekomme.  

 

16. Fliegen im Speck erst ab 2016, da ist noch ein Umbau geplant. 

Probleme: langsame Geschwindigkeit in An- Abflug macht 

Anpassung der Volten nötig. Flugfunk nötig. 

17. Kann ich beim BAZL ein Gesuch zur Bewilligung der Annerkenung 

des Motorscheins stellen, wenn ich noch kein EL-UL habe? Ich 

möchte die verschiedenen Modelle zuerst Probefliegen. 

 

OP: 

Gebe als Antrieb an: « Drive 10 kw HPD 10». Der Antrieb wird von 

mehreren e-Hängegleitern genutzt. Es ist denkbar, dass für das 

BAZL diese Spezifikation genügt. So könntest du mit allen e-

Hängegleitern in deiner Kategorie fliegen, die diesen Antrieb im 

Einsatz haben. 

 

Nach dieser ersten Phase (ab Mai 2016) wird man nicht mehr 

angeben müssen, mit welchem Antrieb du fliegst. Das heisst: Du 

musst nicht den SHV informieren, was für einen Antrieb du 

verwendest. Aber: Der Antrieb muss eine ausländische oder eine 

schweizerische Musterprüfung haben (Selbstdeklaration des 

Herstellers reicht nicht. Die Musterprüfung muss von einer vom 

Hersteller unabhängigen Instanz durchgeführt werden).    

 

Die BAZL-Bewilligung bekommst du nur, wenn du eine UL-Lizenz 

hast. Dabei spielt keine Rolle, ob mit einem Benziner oder mit 

einem Elektroantrieb. 

 

18. Ich wollte eigentlich im Januar einen Atos mit Antrieb kaufen, 

das ganze scheint sich unendlich zu verzögern, wie auch immer 

es würde mich sehr freuen wenn ihr schnell eine praktikable 

Lösung findet 

 

OP: 

Wir arbeiten intensiv daran. Vielleicht reicht dieser kurze Bericht 

als Bestätigung, dass das Projekt Elektroantrieb sehr komplex 

ist. Und die Themen, die hier behandelt werden, sind nur die 

Spitze des Eisberges... 
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Wenn alles gut läuft, dann kann man ab Mai 2016 eine SHV-e-

Lizenz erwerben. Und hoffentlich stehen uns bis dann 

mindestens einige Flugplätze zur Verfügung. 

 

19. Einmal mehr besten Dank für deinen Einsatz ! 

20. Trike oder Motorschirm mit Benzinmotor in der Schweiz sollte 

zugelassen werden. Will man damit fliegen, muss immer zuerst 

eine grosse Strecke gefahren werden. Mit Umweltschutz hat 

dies nichts zu tun. Andernfalls könnte innerhalb weniger 

Kilometer zum Startflugplatz gefahren werden. 

21. gerät: magictrike von sunair, mit flytec hpd 13,5 und 60Ah akku. 

22. Danke Oliver für deinen Einsatz! 

23. "Ich bin für deine Arbeit extrem dankbar und hoffe, dass es noch 

eine Lösung für Elektro-Fussstarter gibt. Besten Dank und 

herzliche Grüsse 

24. Interesse an Ausbildungsmöglichkeiten von PPL nach 

ElektroTrike 

 

OP: 

Wenn das Ausbildungskonzept vom BAZL genehmigt ist, dann 

werden wir darüber Details geben können. 

 

25. Habe Radiotlefonie (Voice) Swiss JAR/AESA licenc number XXX 

(=vom Autor der Studie anonymisiert). Wäre sinnvoll und evtl. 

akzeptanzfördernd, wenn zukünftig - wer Motorschirm fliegt - 

diese Ausbildung hat. 

 

OP: 

In der Schweiz darf man auf unkontrollierten Flugplätzen per 

Funk kommunizieren, auch wenn man kein Voice hat. Ich würde 

deswegen für e-Hängegleiter die gleiche und nicht eine 

strengere Lösung einsetzen.  

 

26. Dommage que l'on ne puisse pas décoller depuis des places pour 

modèle réduit par exemple 

27. Ich strebe erst später an einen Gleitschirm mit Elektromotor 

fliegen zu können. Derzeit hätte ich dafür zu wenig Zeit und die 

Kosten sind mir noch zu hoch.  

28. Ich wünschte mir eine Zulassung für Motorschirme ohne 

Flugplatzpflicht! 

29. Danke für Deine grosse Arbeit - ich wünsche viel Erfolg! 

30. Denke eher ans aufhören, der Grund ist aber nicht das Verbot. 

Für mich gilt immer noch gleiten ohne Lärm. Zudem möchte ich 

nicht Gewicht angehängt haben für ein Start und 

Thermikeinstieg und danach das ganze technische Equimpment 
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Stundenlang beim fliegen dabei haben. Daher bin ich eher 

skeptisch gegenüber. 

31. Ich möchte das gleiche Recht wie ein Heissluftballonfahrer 

32. Suche Partner für Kauf eines E-Trike in der Region Thun 

 

OP: 

Wenn du möchtest, kannst du mir einen kurzen Text mit deinen 

Kontaktangaben schicken (info@5steps.ch). Ich kann dann die 

Mitteilung per Facebook kommunizieren. Grundsätzlich finde ich 

die Idee einer Haltergemeinschaft zukunftsweisend, um die 

Anschaffungskosten erheblich zu reduzieren. 

 

33. Vielen Dank für euren Einsatz. 

34. Da ich in Sichtweite vom Flugplatz Birrfeld zuhause bin, ist es 

schon lange einen Traum von mir von dort aus fliegen zu 

können. Mal schauen wie. 

35. Olivier, danke für die Arbeit! Leider wurden wir für den Anlass in 

Schmerlat nicht eingeladen. Bitte nehmt uns mit der obigen e-

mail Adresse in den Verteiler für Informationen und zukünftige 

Anlässe auf. 

36. Sehr gut geeignetes Fluggelände ist der ehemalig Flugplatz 

Hasenstrick. Bin Mitglied der noch bestehenden Fluggruppe 

Hasenstrick. 

 

OP: Danke für den Hinweis 

 

37. Je suis XXX de l'altiport de la Croix de Coeur, il faut que je 

demande à  L'OFAC si elle est reconnu comme place aviation. 

 

OP : Quand tu as la réponse de l’OFAC je te prie, de m’informer 

sur le résultat: info@5steps.ch    

 

38. Ich würde mich voraussichtlich einer Haltergemeinschaft 

beteiligen Vorzugsweise ATOS mit Trike  

 

OP: Wenn du möchtest, kannst du mir einen kurzen Text mit 

deinen Kontaktangaben schicken (info@5steps.ch). Ich kann 

dann die Mitteilung per Facebook kommunizieren.  Alternative: 

Du gestaltest eine Seite (FB oder sonst wo anders), wo du die 

Leser auf deine Idee aufmerksam machst. Dann verweise ich 

von FB auf diese Seite. 

 

39. Wäre toll wenn man eine Facebookgruppe oder Ähnliches 

machen könnte um ev. eine Haltegemeinschaft zu gründen für 

ein Trike / Moschi. 
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OP: Siehe oben 

 

40. Zuerst möchte ich den Verantwortlichen, die für die Aufhebung 

des Elektroverbots gekämpft haben, meinen grossen Dank 

aussprechen. Wir sprachen schon im Jahre 1979 von der 

Möglichkeit mit einem Motor unterstützten Delta unterwegs zu 

sein. Ich hörte mit dem Fliegen auf, da bei mir eine Familie auf 

dem Programm stand. Leider habe ich von der geplanten 

Präsentation am 15.07.2015 zu spät erfahren, sonst wäre sicher 

dabei gewesen. Dieses Jahr ist sicher ein Passagierflug mit 

einem Trike geplant und das weitere sehen wir dann. Im Netz 

habe ich bis jetzt noch keine Flugschule gefunden die eine 

Schulung auf dem Trike anbietet. 

 

OP: Die ersten Flugschulen für Elektroantriebe sind ab Mai 2016 

vorgesehen. Details dazu auf der Website vom SHV ab diesem 

Datum. 

 

41. Ich bin im XXX der Flugplatzgenossenschaft LSZP und werde in 

dieser Funktion die Koordination mit den E-Fliegern übernehmen. 

42. Eine Interessante option für mich würden ""Flautenschieber""-

Antriebe bieten, da eine solche Motorisierung viel leichter und 

Problemloser ist als eine, die zum Start in flachem Gelände 

erlaubt. Jedoch eröffnet sich damit die Möglichkeit, auch von 

kleinen Hügeln, von denen es in der Schweiz ja zuhauf gibt, in 

die Thermik einzusteigen. "  


